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Zitat

Original von Vaila
Ich hatte für 2007 das Arbeitszimmer mit allen erforderlichen Einzelheiten angegeben,
allerdings nach dem Steuerbescheid keinen Einspruch eingelegt. Jetzt wird mir die
Erstattung wegen des fehlenden Einspruchs nicht gewährt. Sollte man einen
Rechtsanwalt einschalten? Wer hat Erfahrung?

WAr denn kein Vorläufigkeitsvermerk auf dem Bescheid?

Sonst nützt auch Rechtsanwalt nichts, weil die Frist um ist!
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